
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                       06.11.2019 
 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtgrün Winterthur: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt–Nr. 19790, Garderoben und Werkzeugcontainer Forst-

werkhof Eschenberg (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.19.786-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19790, Garderoben und Werkzeugcon-

tainer Forstwerkhof Eschenberg im Betrage von 47 634.65 Franken (Minderkosten 2 365.35 Fran-

ken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtgrün Winterthur; Finanzamt, Investiti-

onsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 19.12.2018 gestützt auf Art. 41 Abs. 2 Ziff. 9 der Gemeinde-

ordnung zu Lasten des Gesamtkredites für neue Ausgaben der Investitionsrechnung des Verwal-

tungsvermögens einen Kredit von 50 000 Franken für Garderoben und Werkzeugcontainer Forst-

werkhof Eschenberg, Projekt-Nr. 19790, bewilligt und freigegeben (Beilage).  

 

2. Projektbeschrieb 
Durch die Zusammenlegung von Werkhöfen bei Wald und Landschaft konzentriert sich das Per-

sonal aktuell auf zwei Stützpunkte. Aufgrund von Verzögerungen in der Realisierung des geplan-

ten neuen zentralen Betriebsstützpunktes Forst waren im Forstwerkhof Eschenberg Massnah-

men zur Überbrückung zwingend erforderlich. Eine Umkleidemöglichkeit für die weibliche Ler-

nende fehlte und der Raum für Werkzeuge war nicht ausreichend. Das Vorhaben wurde gemäss 

Plan realisiert. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Objekt Nr. 19790  Kredit Ausgaben 

 

Einnahmen 

Ausführungskredit 

 

Fr. 50 000 

 

  

Effektiver Aufwand gemäss Projektab-

rechnung 

 Fr. 47 634.65  

Minderaufwand  Fr. 2 365.35 

 

 

 
3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

 Das Projekt konnte reibungslos abgewickelt werden, weshalb der geschätzte Kostenrahmen 

nicht voll ausgeschöpft werden musste. 

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 
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5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 
Beilagen: 

− Ausgabenfreigabe Stadtrat SR.18-1054-1 vom 19.12.2018  

− Projektabrechnung CS2 vom 19.09.2019 
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